
 

 

     

 

 
 
 

 
                        2.2 Recht, Sicherheit und  

                              Ordnung 

                         - Gewerbeangelegenheiten - 
 

 
 

Weitere Informationen erteilen: 
 

Frau Sasse 
Tel:  0571/89-488 
 

Frau Gottschalk 
Tel: 0571/89-483 

Herr Schnitker 
Tel. 0571/89-174 

Frau Hartmann 
Tel. 0571/89-5179 

Fax: 0571/89-11488 
E-Mail: gewerbe@minden.de 

 

Gewerbemeldungen –  

Besonderheiten bei Personengesellschaften  
(z.B. GbR, oHG, KG (auch GmbH & Co. KG)) 
 

Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, einer 
Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle anfängt, muss dies 

der zuständigen Behörde gleichzeitig anzeigen. Das Gleiche gilt, wenn 

1. der Betrieb verlegt wird, 

2. der Gegenstand des Gewerbes gewechselt oder auf Waren oder Leistungen 

ausgedehnt wird, die bei Gewerbebetrieben der angemeldeten Art nicht 
geschäftsüblich sind, oder 

3. der Betrieb aufgegeben wird.  

Rechtsgrundlage: § 14 I Gewerbeordnung (GewO) 
 

Wen trifft die Pflicht aus § 14 GewO bei Personengesellschaften? 

Eine Personengesellschaft besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit.  
 

Anzeigepflichtig ist jeder persönlich haftende, vertretungsberechtigte 
Gesellschafter.  

 Bei einer BGB-Gesellschaft (GbR) und einer offenen Handelsgesellschaft 

(oHG) sind dies in der Regel alle Gesellschafter. 
 Bei einer Kommanditgesellschaft (KG) trifft die Anzeigepflicht jeden 

persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementär). 
 Beachte: Bei einer GmbH & Co. KG ist nur die GmbH (als persönlich 

haftende Gesellschafterin) anzeigepflichtig. 
 

Was benötige ich oder muss ich mitbringen? 

 Gewerbemeldeformular* (ein Formular je Gesellschafter bei GbR und oHG) 

 SEPA-Lastschriftmandat* (eins je Gesellschafter bei GbR und oHG) 

 Aktuellen Handelsregisterauszug (nicht bei GbR) 

 Kopien der Personalausweise aller anzeigepflichtiger Gesellschafter bzw. 

Geschäftsführer  

 Ggf. besondere Erlaubnisse, z.B. Maklererlaubnis, Handwerkskarte etc. 
 

Besonderheiten bei der Anmeldung eines persönlich haftenden Gesellschafters 

am Beispiel der GmbH & Co. KG: 

Bei der Anmeldung eines persönlich haftenden Gesellschafters ist Feld 1 wie folgt 

auszufüllen: X GmbH als phG der X GmbH & Co. KG (Amtsgericht und HR-Nr. der KG). In 

Feld 2 sind die Handelsregisterdaten der X-GmbH einzutragen. In Feld 18 erfolgt die 

Angabe der tatsächlich ausgeübten gewerblichen Tätigkeit, mithin die der KG.              
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